
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/10/27 8Ob312/64
(8Ob313/64)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1964

Norm

ABGB §1479

Rechtssatz

§ 1479 ABGB bezieht sich auf die Verjährung einer bereits bestehenden, etwa einer bereits ersessenen Dienstbarkeit,

nicht aber auf die Ersitzungszeit.
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8 Ob 312/64
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